
34. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz

Hannover, 16.-18. November 2012

Beschluss

Arbeitsrecht in Betrieben in kirchlicher Trägerschaft

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, das Betriebsverfassungsgesetz dahingehend 
zu ändern, dass die Anerkennung als Tendenzbetrieb gemäß §118 BetrVG nur für Betriebe in 
kirchlicher Trägerschaft gilt, die mehrheitlich vom jeweiligen Träger finanziert werden. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beschluss: Arbeitsrecht in kirchlichen Betrieben

BDK Hannover, 16.-18. November 2012 S. 1/1


